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Geschichte der Selbstverwaltung in der
Unfallversicherung (Teil Il)

Key Facts

e Mit Anerkennung der Gewerkschaften kam es zu einer sozialpartnerschaftlichen
Sozialpolitik unter Festigung des Prinzips der Selbstverwaltung sowie zur Demo-
kratisierung der Gremien und Verfahren innerhalb der Sozialversicherung

e In der Weimarer Republik wurde das Leistungsspektrum der Unfallversicherung
ausgeweitet auf Wegeunfalle und Berufskrankheiten und den Einsatz von ,,Unfall-

verhiitungspropaganda“

e Wahrend die Struktur und Funktion der Unfallversicherung im Nationalsozialis-
mus erhalten blieben, fiel die Selbstverwaltung dem Fiihrerprinzip zum Opfer,
jidische Mitglieder und politisch Verfolgte wurden ausgeschlossen
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Die Grundlagen der deutschen Sozialgesetzgebung wurden im deutschen Kaiserreich gelegt und
das System der Selbstverwaltung erfolgreich als grundlegendes Prinzip eingefiihrt. Der Erste Welt-
krieg und danach die Entstehung der ersten deutschen Demokratie brachten neue Herausforderun-
gen, in denen sich die Sozialversicherung als stabiler Anker bewdhrte und ausgebaut wurde.

och kurz vor dem Ersten Weltkrieg

wurde die Sozialversicherung mit

der Einfiihrung der Reichsversi-
cherungsordnung reformiert. Die einzel-
nen unter Bismarck eingefiihrten Versiche-
rungszweige — die Krankenversicherung
(1883), die Unfallversicherung (1884) sowie
die Alters- und Invaliditdtsversicherung
(1889) — wurden nun zum Teil in einem
Gesetzestext zusammengefasst. Der Erste
Weltkrieg bildete bald eine grof3e Bewdh-
rungsprobe fiir das soziale Versicherungs-
system des Kaiserreiches.

Wihrend der erste Teil dieses Beitrags!"
die Entstehungshintergriinde und ersten
Reformprozesse der Unfallversicherung
hinsichtlich der Selbstverwaltung vorge-
stellt hat, thematisiert dieser Beitrag die
Zeit nach Einfiihrung der Reichsversiche-
rungsordnung 1913 bis zum Ende des Zwei-
ten Weltkriegs.

Unfallversicherung und Selbst-
verwaltung im Ersten Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg bedeutete nicht nur po-
litisch einen wesentlichen Einschnitt. Die
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Berufsgenossenschaften hatten wahrend
des Krieges die hochsten Unfallzahlen und
zahlreiche todliche Unfille zu verzeichnen,
unter anderem wegen mangelnder Kontrol-
le und ausgesetzten Arbeitsschutzbestim-
mungen. Zudem stiegen die Unfallzahlen
durch die vielen ungelernten Arbeitskrifte
in zum Teil sehr gefdhrlichen Branchen,
etwa in Munitionsfabriken oder Bergwer-
ken, enorm an.

Auch aus finanzieller Sicht war der Krieg
verheerend fiir die Berufsgenossenschaf-
ten, da die Reservefonds in Kriegsanleihen
angelegt werden mussten, was durch die
einsetzende Inflation stark belastend wirk-
te. Unter diesen wirtschaftlich ungiinstigen
Voraussetzungen schritt die Unfallversi-
cherung in die politisch unruhige Zeit der
Novemberrevolution von 1918.

Weimarer Republik - Selbstver-
waltung trifft auf Demokratie

Der Ubergang zur ersten deutschen Demo-
kratie brachte strukturell kaum Auswirkun-
gen mit sich. Wahrend sich die politischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

entschieden dnderten, wurde das aus dem
Kaiserreich geerbte System auch nach dem
Ersten Weltkrieg grundsétzlich beibehal-
ten. Die Reichsversicherungsordnung blieb
weiterhin bestehen und die praktische
Arbeit des Reichsversicherungsamts, der
Oberversicherungsamter und der Berufs-
genossenschaften lief wie gehabt weiter.

In der ersten deutschen Demokratie, nach
dem verfassungsgebenden Ort auch Wei-
marer Republik genannt, erhielt auch die
Sozialversicherung eine neue Basis: Die
Verfassung garantierte nun soziale Grund-
rechte und das bestehende Sozialversiche-
rungssystem wurde dahin gehend gewiir-
digt, dass in der Weimarer Verfassung in
§ 161 als Schutzziel die ,,Erhaltung der Ge-
sundheit und Arbeitsfahigkeit“ durch ,,ein
umfassendes Versicherungswesen unter
mafigebender Mitwirkung der Versicher-
ten“ festgeschrieben wurde.?

Anerkennung der
Gewerkschaften

Einen wichtigen Entwicklungsschritt fiir
die Selbstverwaltung markiert die Aner-
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Eine sozialpartnerschaftliche Sozialpolitik mit der
Selbstverwaltung als Grundkonstrukt wurde zu einem
wichtigen Leitbild der Weimarer Republik. “

kennung der Gewerkschaften als Ver-
tretung der Arbeitnehmerschaft. Erste
Mafinahmen in diese Richtung erfolgten
bereits wahrend des Ersten Weltkriegs. Der
Staat band sie als legitime Interessenver-
tretung der Arbeiterschaft im Vaterlandi-
schen Hilfsdienstgesetz von 1916 mit in die
Kriegswirtschaft ein. Motive dafiir lagen in
der Wahrung des Friedens in der Heimat
und der Aufrechterhaltung der Produkti-
on. Damit trat erstmals ein neuer wichti-
ger Akteur auch fiir die Weiterentwicklung
der Selbstverwaltung in der Sozialversiche-
rung auf.

Mit der Errichtung der ersten deutschen
Demokratie ab 1918 ging auch eine weite-
re Integration der Gewerkschaften einher.
Dies geschah in Form der v6lligen Koali-
tionsfreiheit, also dem uneingeschrank-
ten Recht auf Zusammenschluss zu Inte-
ressenvertretungen, der Einfiihrung von
Mitbestimmungsrechten und der Anerken-
nung als Tarifpartner in der Lohnpolitik.
Maf3geblich driickte sich dies im ,,Stinnes-
Legien-Abkommen“ vom 15. November 1918
aus, benannt nach dem Industriellen Hugo
Stinnes und dem Gewerkschaftsfiihrer
Carl Legien. Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merschaft bildeten die Zentralarbeitsge-
meinschaft, die bis 1924 bestand und eine
Zusammenarbeit in sozial- und wirtschafts-
politischen Fragen regelte, wie etwa die
Einfithrung des Achtstundentages und der
Tarifvertrage. Dieses Zweckbiindnis ent-
stand vor dem Hintergrund drohender So-
zialisierung von Unternehmen.

Im Jahr 1920 schuf der Gesetzgeber mit dem
Betriebsritegesetz die Grundlage fiir die
betriebliche Mitbestimmung. So wirkte sich
die Demokratisierung auch auf den Bereich
des Wirtschaftslebens aus. Auf diese Weise
erhielt die Arbeiterschaft mehr Mitbestim-
mungsrechte im Arbeitsschutz.

Eine sozialpartnerschaftliche Sozialpolitik
mit der Selbstverwaltung als Grundkons-
trukt wurde zu einem wichtigen Leitbild
der Weimarer Republik. Die Phase der
rechtlichen Anerkennung sollte jedoch
mit der Zerschlagung der Gewerkschaf-
ten noch im Jahr der Machtergreifung 1933
jah enden.

Von der Inflation zur Innovation

Zunachst zeigten die wirtschaftlichen Kri-
sen, insbesondere die 1923 auf ihren H6-
hepunkt kommende Inflation, wie wichtig
und wie grof3 der Bedarf an einem System
der sozialen Sicherung war. Die Geldent-
wertung bedeutete einen schweren Schlag
fiir die Sozialversicherung und ihre Trager,
allen voran die Rentenversicherung, deren
Riicklagen verloren gingen. Auch auf die
Unfallversicherung wirkte sich die Inflation
stark aus: Der Gesetzgeber musste immer
wieder auf die Geldentwertung reagieren.
Mit einer Reihe von Gesetzen und Verord-
nungen wurden die Erh6hungen der Zula-
gen und der Renten geregelt, die aber mit
der rasanten Geldentwertung nicht Schritt
halten konnten. Gerade die Personengrup-
pen, die Sozialrenten bezogen, gehorten zu

den Hauptverlierern der Inflationszeit. Als
Konsequenz der Inflationserfahrung kam es
zu einer breiten Reformdebatte um die Ren-
ten und Leistungen der Unfallversicherung.

Schon in der Krisenphase gab es Reform-
vorhaben, die die Selbstverwaltung der Un-
fallversicherung betrafen. So wurden die
in der Reichsversicherungsordnung fest-
geschriebenen Wahlmodi der Selbstver-
waltungsgremien durch das ,,Gesetz iiber
Anderung der Wahlen nach der Reichs-
versicherungsordnung® von 1922 gedn-
dert. Dessen erster Artikel regelte mit dem
Wechsel des Wortes ,,Manner“ zu ,,Deut-
schen®, dass nun erstmals auch Frauen fiir
die Wahlen in die Versicherungsbehoérden
zugelassen waren. Neben dieser sicherlich
bedeutendsten Anderung kam es zu weite-
ren Anpassungen, die zu einer Demokra-
tisierung der Wahlverfahren fiihrten. Da-
runter fielen etwa auch die Regelung des
Einbezugs landwirtschaftlicher Berufsge-
nossenschaften und das Festschreiben des
Prinzips der Verhaltniswahl.P! 1923 folgte
eine Verordnung iiber Vereinfachungen in
der Sozialversicherung. Diese legte fest,
dass mindestens ein Vertreter oder eine
Vertreterin der Versicherten bei der Fest-
stellung von Leistungen beteiligt werden
musste.!” Hiermit erfolgte eine gewisse
Demokratisierung der Versicherungsver-
fahren, wenn dies auch noch keine pari-
tatische Regelung bedeutete.

Neben dieser Demokratisierung bedeutete
eine weitere ,,Verordnung iiber Versiche-
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rungstrager in der Unfallversicherung® ei-
nen Eingriff in die Selbstverwaltung von-
seiten der Politik. Sie erlaubte Eingriffe
des Reichsarbeitsministers in den Bestand
der Berufsgenossenschaften und lief es
ebenso zu, Landesversicherungsanstal-
ten zu Tragern der Unfallversicherung zu
machen.” Gebrauch gemacht wurde von
dieser der Krisensituation geschuldeten
Erméachtigung nicht.

Unfallverhiitungspropaganda
und Leistungsausdehnung ab
1925

Zu wesentlichen Neuerungen kam es zu-
ndchst auf dem Feld der Pravention. War
diese bisher von eher technischen Regu-
larien gepragt wie den Unfallverhiitungs-
vorschriften, riickte unter dem Schlagwort
der ,,Unfallverhiitungspropaganda“ nun
der Mensch in den Mittelpunkt. Schon
in den frithen 1920er-Jahren erfuhr die
Pravention einen Bedeutungszuwachs.
Das lag sicherlich auch daran, dass man
die damit verbundenen Sparpotenziale
erkannte. Dies spiegelte sich zundchst ins-
titutionell wider, etwa in der Griindung der
Zentralstelle fiir Unfallverhiitung (1920),
der Arbeitsgemeinschaft fiir Unfallverhii-
tung (1921) und der Unfallverhiitungsbild
G. m. b. H. (1924). Letztere gab mit ihrem
Namen schon die neue Stof3richtung vor:
Mit Mitteln der kommerziellen Reklame
sollte nun nach dem Vorbild der ameri-
kanischen ,Safety first“-Bewegung fiir
den Unfallschutz geworben werden. Mittel
der Wahl bildete dabei das Plakat; die neu
herausgegebenen Bilder wurden aber auch
auf Lohntiiten, Werbemarken oder Flug-
blatter gedruckt. Zudem entstanden spéter
auch Filme und Rundfunksendungen. Ab-
bildung 1 zeigt ein friihes Beispiel, das im
Reichsarbeitsblatt und seiner Beilage abge-
druckt wurde. Das Unfallverhiitungsplakat
stellt letztlich bis heute das wichtigste pra-
ventive Medium dar.!

Neben diesem Paradigmenwechsel auf dem
praventiven Tatigkeitsfeld der Berufsge-
nossenschaften kam es 1925 auch zu einer
wichtigen und umfangreichen Ausweitung
des Leistungsspektrums. Nach jahrelan-
gen Beratungen sorgte die ,Verordnung
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iiber die Ausdehnung der Unfallversiche-
rung auf gewerbliche Berufskrankheiten®,
kurz: Berufskrankheitenverordnung, vom
12. Mai 1925 dafiir, dass nun erstmals auch
Erkrankungen der Berufswelt entschadigt
wurden. Zundchst umfasste das Gesetz
nur eine begrenzte Zahl von elf genau de-
finierten Leiden. Dies waren Erkrankun-
gen, die durch Blei, Phosphor, Quecksil-
ber, Arsen, Benzol, Schwefelkohlenstoff
verursacht wurden, sowie Hautkrebse, die
durch verschiedene Schadstoffe ausgelost

wurden. Ebenso wurden der graue Star bei
Glasmachern, Erkrankungen durch Ront-
genstrahlen, die Wurmkrankheit und die
Schneeberger Lungenkrankheit bei Berg-
leuten anerkannt.

Auch wenn so zundchst nur wenige spezi-
elle Symptome abgedeckt waren, stellte die
Ausdehnung der Unfallversicherung auf
gewerbliche Berufskrankheiten eine wich-
tige Zasur dar. Eine stetige Ausweitung er-
folgte: zuerst 1929 mit einer Ausdehnung

Abbildung 1: Ab den 1920er-Jahren werden verstarkt Plakate in der Praventionsarbeit
eingesetzt.

Quelle: Reichsarbeitsverwaltung: Das Arbeiterschutzbiichlein der Reichsarbeitsverwaltung, Berlin 1926, S. 27



auf Silikose, umgangssprachlich ,,Staub-
lunge®, der Bergleute und Erkrankungen
durch Pressluftwerkzeuge sowie Berufs-
krankheiten von Seeleuten, wie Skorbut.”

Auflerdem trat 1925 das ,,Zweite Gesetz
iiber die Anderung in der Unfallversiche-
rung® in Kraft. Es regelte die Anpassung
der Unfallrenten an das aktuelle Lohnni-
veau und weitete den Versicherungsschutz
aus auf Unfille, die auf dem Weg zur oder
von der Arbeit stattfanden, die sogenann-
ten Wegeunfalle. Kostensteigernd wirkte
sich auch die Pflicht aus, die Heilbehand-
lung nun schon nach der achten Woche
zu iibernehmen.

Das neue Gesetz legte den Berufsgenossen-
schaften zudem die Pflicht zur Berufsfiir-
sorge, also organisatorische und finanzielle
Hilfe fiir Arbeitsunfallopfer zur Erlangung
eines Arbeitsplatzes, auf. 1928 kam es zu
einem dritten Ausdehnungsgesetz, das den
Versichertenkreis ausweitete, unter ande-
rem auf Feuerwehren und Rettungsdienste,
das Feld der Heil-, Pflege- und Kureinrich-
tungen, Einrichtungen der Wohlfahrtspfle-
ge und des Gesundheitsdienstes. Gerade in

der wirtschaftlichen Hochphase der Wei-
marer Republik erlebte die Unfallversiche-
rung also eine enorme Erweiterung ihres
Aufgabenfeldes, wie es bis heute noch Be-
stand hat. Die zum Ende der 1920er-Jahre
einsetzende Weltwirtschaftskrise bremste
diese Entwicklung allerdings. Angesichts
der schwierigen finanziellen Lage wurde
seitens der Unternehmen der Ruf nach Kiir-
zungen auf der Leistungsseite laut. Durch
mehrere Notverordnungen wurden dann
1932 geringfiigige Renten gekiirzt und der
Staat musste Uberbriickungskredite fiir
von der Krise besonders betroffene Berufs-
genossenschaften leisten. Finanziell bes-
ser aufgestellte Berufsgenossenschaften
stiitzten die schwicheren, um staatliche
Eingriffe in die Selbstverwaltung zu ver-
hindern. Denn auch in dieser Krise gab es
Druck zur zwangsweisen Zusammenlegung
von Berufsgenossenschaften.®!

Unfallversicherung im
Nationalsozialismus

Die Machtergreifung der Nationalsozialis-
ten hatte auch auf die Sozialpolitik und
gerade das dort herrschende Prinzip der
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Selbstverwaltung grofe Auswirkungen.
Schwerpunkt der sozialen Politik bilde-
te die Beschéftigungspolitik, vor allem
iiber die Uberwindung der Arbeitslosig-
keit durch Arbeitsbeschaffungsmafinah-
men und die einsetzende Aufriistung. Die
Gewerkschaften als Sozialpartner in der
Selbstverwaltung wurden verboten und
durch die Deutsche Arbeitsfront (DAF)
ersetzt.

Die neuen Machthaber hatten fiir die So-
zialversicherung nach der Machtergreifung
keine ideologische Konzeption. Eine funda-
mentale Umwandlung war nicht geplant,
weswegen die bestehende Funktionswei-
se und Struktur weitgehend unangetastet
blieben. Es kam nicht zu radikalen Reform-
projekten, was die gesetzliche Grundlage
der Sozialversicherung betraf.™

Dennoch war die nationalsozialistische
Politik fiir die Arbeit der Unfallversiche-
rung bestimmend. Grundsétzlich bestand
Kompatibilitdt zwischen den Zielen der So-
zialversicherung und denen der National-
sozialisten. Der Nationalsozialismus hatte
durchaus ein eigenes Interesse an der Ver-

Arbeitslosenversicherung

Schon im Stinnes-Legien-Abkommen von 1918 hatten die Arbeitgeber und Gewerkschaften gefordert, eine paritatisch besetzte Arbeitsver-
waltung einzurichten. Erst mit der wirtschaftlichen Hochphase der Weimarer Republik wurde 1927 durch das Gesetz {iber Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung eine staatliche Arbeitslosenversicherung eingefiihrt. Dieser neue Sozialversicherungszweig loste die bisher
bestehende Erwerbslosenfiirsorge der Gemeinden ab. Nun bestand erstmals ein gesetzlicher Anspruch auf Arbeitslosenunterstiitzung, den
Arbeitgeber und Arbeitnehmer je halftig finanzierten.

Die Selbstverwaltung funktionierte in der Arbeitslosenversicherung nach einem eigenen neuen System. Die Selbstverwaltungsgremien, die
Verwaltungsausschiisse, waren {iber die Organisationsstruktur hinweg in drittelparitatischer Form besetzt. Beriicksichtigt wurden neben
den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch solche der 6ffentlichen Kérperschaften. Dies war als Kompensation fiir das Zuriick-
drangen der Kommunen aus dem bisherigen Verfahren gedacht.

Fiir die Besetzung der Gremien waren fiir die Vertreter der Sozialpartner keine Wahlen vorgesehen; dies erfolgte fiir die Arbeitsamter und
Landesarbeitsamter tiber Vorschlagslisten der ,wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer“, also Arbeitgeberver-
bédnde und Gewerkschaften. Fiir das hochste Gremium, die Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, bestimmten
die jeweiligen Abteilungen des Reichswirtschaftsrats. Unter den Vertretern der Arbeitnehmer mussten mindestens zwei Angestellte sein. Im
Ubrigen regelte der § 14 auch, dass in allen Organen Frauen vertreten sein sollten.®

Bei der Einfiihrung der Arbeitslosenversicherung handelt es sich um eine wichtige Ausweitung der deutschen Sozialversicherung und
zudem um eine arbeitnehmerfreundliche Weichenstellung. Allerdings war dieser Schritt nach Kriegsende auch lange iberfallig, denn im
europdischen Vergleich hinkte man bei diesem Zweig hinterher.

In der Weltwirtschaftskrise stief} die Arbeitslosenversicherung aufgrund der massiv steigenden Arbeitslosenzahlen an ihre Grenzen. Im
Streit um ihre Zukunft zerbrach 1930 sogar die letzte parlamentarische Regierung der Weimarer Republik und beendete so den sozial-
demokratisch gepragten Weimarer Staatsinterventionismus.!°!
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Quelle: Reichsarbeitsblatt, 1940 (29), S. 180
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hiitung von Arbeitsunfillen und Berufs-
krankheiten. Sein Ziel war die Starkung
der ,,Volksgesundheit“ als Voraussetzung
fiir die wirtschaftlichen und militarischen
Plane des Regimes. Der Schutz der Gesund-
heit mit praventiven Mitteln lief3 sich pro-
blemlos dem der volkischen Ideologie,
des Schutzes der ,,Volksgesundheit“, des
,Volkskorpers“ und damit der ,,Volksge-
meinschaft“ unterordnen.™

Wer nicht zu dieser Volksgemeinschaft
zdhlte, wurde ausgeschlossen. So auch aus
der Sozialversicherung und ihren Gremien.
Im Sinne der Gleichschaltung war ein ers-
ter Schritt die personelle ,,Sduberung*.!
Dies erfolgte durch zwei harmlos klingen-
de Gesetze bereits im Frithjahr 1933: das
»Gesetz zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums“ und das ,,Gesetz iiber
Ehrendmter in der sozialen Versicherung

Abbildung 2: Die Nationalsozialisten nutzten die Unfallverhiitungspropaganda, um
ihre politischen Botschaften in die Betriebe zu tragen.
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und der Reichsversorgung“!™!, Mit diesen
wurden alle verfolgten Gruppen aus der
offentlichen Verwaltung und Selbstverwal-
tungsgremien ausgeschlossen, also alle mit
Hhichtarischer” Abstammung und solche,
»die nach ihrer bisherigen politischen Be-
tatigung nicht die Gewadhr dafiir bieten,
daf3 sie jederzeit riickhaltlos fiir den na-
tionalen Staat eintreten“'®l. Gemeint waren
Mitglieder der Gewerkschaften, der Sozi-
aldemokratie und der Kommunistischen
Partei. Auch aus den Ehrendmtern in der
Unfallversicherung wurden jiidische Un-
ternehmer ausgeschlossen. Die Repressio-
nen trafen auch jiidische Arztinnen und
Arzte, die aus der Sozialversicherung aus-
geschlossen wurden, was sie vielfach ihrer
Existenzgrundlage beraubte.[”!

Schnell geriet auch die Selbstverwaltung
der Sozialversicherung unter Druck. In der
Unfallversicherung geschah dies auf ver-
schiedenen Ebenen durch die Einfiihrung
des ,,Fiihrerprinzips“, das ,,Gesetz iiber den
Aufbau der Sozialversicherung“ vom 5. Juli
19348, Dieses sogenannte Aufbaugesetz
beseitigte alle Formen der Selbstverwal-
tung in der Sozialversicherung. In Artikel 7,
§ 1 hief3 es dazu sehr kurz gefasst: ,,Jeder
Trédger der Sozialversicherung hat einen
Leiter. Die in den Gesetzen iiber die Sozi-
alversicherung vorgesehenen Organe der
Versicherungstrager fallen weg.“!"!

In der Unfallversicherung bedeutete dies,
dass die Geschifte der Versicherungstrager
von staatlich eingesetzten Leitern wahr-
genommen wurden. Ein behordlicherseits
bestellter Beirat beriet diese in Fachfragen.
Der Beirat bestand aus ,,Betriebsfiihrern®,
einem Vertreter der Arzteschaft und der
Gebietskorperschaften. Sein Einfluss blieb
aber begrenzt.”?!

Ein grof3er Expertenkreis verblieb unbehel-
ligt auf seiner Position im Reichsarbeits-
amt und im Reichsversicherungsamt und
arrangierte sich mit den neuen Machtha-
bern und den neuen Strukturen.

Ein Beispiel fiir die Unterordnung unter das
Regime lieferte der Verband der deutschen
gewerblichen Berufsgenossenschaften, der
1935 in einer Denkschrift zum 50-jahrigen



Bestehen der Unfallversicherung das Fiih-
rerprinzip mit den Leitern beschénigend
als ,,Neuen Geist der Selbstverwaltung“
bezeichnete.?!

Weitere Gesetzgebung und der
Zweite Weltkrieg

Der Verlust der seit der Einfiihrung im Kai-
serreich bestehenden Selbstverwaltung
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmerschaft
fiihrte indes nicht dazu, dass sich die Un-
fallversicherung nicht weiterentwickelte.
Selbst im Krieg sollte es noch zu einer Aus-
dehnung des Leistungsumfangs kommen.

Weitere repressive Eingriffe, die nun die
Empfangerinnen und Empfanger von
Renten betrafen, erzeugte das 1936 erlas-
sene ,,Gesetz iiber die Anderung einiger
Vorschriften der Reichsversicherung®. Es
entzog die Renten bei staatsfeindlicher Be-
tatigung.®

Eine Ausdehnung der Unfallversicherung
brachte die im selben Jahr eingefiihrte
dritte Berufskrankheitenverordnung mit
sich. Die Zahl der Berufskrankheiten stieg
von 22 auf 26, nun wurden unter anderem
schwere Asbestosen entschadigt.””’!

Im Jahr 1939 weitete das ,,Fiinfte Gesetz
iiber Anderungen in der Unfallversiche-
rung“ den Versichertenkreis auf SS- und

SA-Angehorige aus und dnderte den Versi-
cherungsschutz bei bestimmten Details.?

Ein sechstes Anderungsgesetz erfolgte im
Kriegsjahr 1942. Es wirkte sich tiefgreifender
aus, da es die Einbeziehung aller Beschif-
tigten in allen Unternehmen vorsah, also
eine pauschale Ausdehnung des Versiche-
rungsschutzes bedeutete.” Diese stellte den
Ubergang von der Betriebsversicherung hin
zu einer Personenversicherung dar.

Dieser Leistungsausbau im Krieg hatte —
ebenso wie verschiedene andere Aufbesse-
rungen der Sozialleistungen - einen stark
propagandistischen Hintergrund zur Be-
ruhigung der ,,Heimatfront. /!

Sehr kompatibel mit der nationalsozialis-
tischen Politik und Ideologie zeigte sich
auch die seit Mitte 1925 angewandte Un-
fallverhiitungspropaganda. Mit den hier
entstandenen Medien und der spezifi-
schen Bildsprache lieflen sich auch die
politischen Botschaften der Nationalso-
zialisten in den Betrieb transportieren.®’!
Unfallschutz war zudem ein wichtiger
Aspekt fiir eine funktionierende Kriegs-
wirtschaft (siehe Abbildung 2). Sie wurde
ausgebaut und flachendeckend eingesetzt.

An dieser Stelle muss konstatiert werden,
dass beziiglich der Unfallversicherung in
der Zeit des Nationalsozialismus noch er-
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heblicher Forschungsbedarf besteht. Nicht
nur die Abwicklung der Selbstverwaltung,
sondern auch die Verwaltungs- und Ent-
schadigungspraxis vor und im Krieg wie
auch der Umgang mit Zwangsarbeit und
Konzentrationslagern sowie die perso-
nellen Kontinuitdten nach 1945 sind noch
weitgehend unerforscht.

Kontinuitdt durch die
Krisenzeiten?

Seit der Einfiihrung der Reichsversiche-
rungsordnung im Kaiserreich bis 1945
blieben die Funktion und die Verfahren
der Unfallversicherung grofditenteils be-
stehen. Dies spricht grundsatzlich fiir ein
prinzipiell resilientes System, und dies ob-
wohl nach der Machtergreifung 1933 eines
der wichtigsten Legitimationsprinzipien,
die Selbstverwaltung, als tragendes Konst-
rukt eliminiert wurde. Erst nach 1945 sollte
dieses tragende Element erneuert werden.

Vermeintlichen Leistungsausdehnungen in
der NS-Zeit steht entschieden eine bedeu-
tende Einschrankung entgegen, ndmlich
der Ausschluss aller als staatsfeindlich und
rassenideologisch ausgegrenzte Bevolke-
rungsgruppen, die auch in diesem Kontext
Opfer des Nationalsozialismus sind. Unter
dieser Voraussetzung ldsst sich in der NS-
Zeit nur schwerlich von einer ,,Sozial“-Ver-
sicherung sprechen.

FuBBnoten

[1] https://forum.dguv.de/ausgabe/1-2024/
artikel/geschichte-der-selbstverwaltung-in-
der-unfallversicherung-teil-i

[2] RGBL. 1919, S. 1414.

[31 RGBI. 1922, S. 455-458.

[4] RGBL. 1923, S. 1057-1062.

[5]1 RGBI. 1923, S. 1063 f.

[6] Knoll-Jung, S.: Vom Schlachtfeld der
Arbeit — Aspekte von Mannlichkeit in Praven-
tion, Ursachen und Folgenbewadltigung von
Arbeitsunféllen in Kaiserreich und Weimarer
Republik, Stuttgart 2021, S. 173-221; Knoll-
Jung, S.: Vom Maschinenschutz zur Unfallver-
hiitungspropaganda — Paradigmenwechsel
praventiver Praktiken in der Unfallversi-
cherung zur Zeit der Weimarer Republik. In:
Hdhner-Rombach, S. (Hrsg.): Geschichte der
Pravention, Stuttgart 2015, S. 17-40.

[7]1 Schiirmann, C.: Die Regulierung der Sili-

kose im Ruhrkohlenbergbhau bis 1952 Staat,
Unternehmen und die Gesundheit der Arbei-
ter, Wiesbaden 2011, S. 41-64.

[8] Vgl. RGBL. 1931S. 731.

[9] Vgl. RGBI. 1927, S. 187-218.

[10] Schmidt, M.: Sozialpolitik in Deutschland.
Historische Entwicklung und internationaler
Vergleich, Opladen 1998, S. 47-60.

[11] Schmidt, M.: Sozialpolitik in Deutschland.
Historische Entwicklung und internationaler
Vergleich, Opladen 1998, S. 62 f.

[12] Vgl. Frei, N.: Medizin und Gesundheits-
politik in der NS-Zeit, Miinchen 1991.

[13] Vgl. DGUV: 125 Jahre gesetzliche Unfallver-
sicherung, Berlin 2010, S. 54-56.

[14] RGBI. 1933, S. 175-177.

[15] RGBI. 1933, S. 277-283.

[16] RGBL. 1933, S. 175.

[17] Vgl. Schmidt M.: Sozialpolitik in Deutsch-
land. Historische Entwicklung und internatio-
naler Vergleich, Opladen 1998, S. 71.

[18] RGBI. 1934. S. 577-580.

[19] Ebd. S. 578.

[20] Vgl. DGUV: 125 Jahre gesetzliche Unfall-
versicherung, Berlin 2010, S. 57.

[21] Tanzler, F.: 50 Jahre Unfallversicherung.
Eine Denkschrift, Berlin 1935, S. 52.

[22] RGBL. 1936, S. 1128-1140.

[23] RGBI. 1936, S. 1117-1120.

[24] RGBI. 1939, S. 267-282.

[25] RGBI. 1942, S. 107-115.

[26] Schmidt M.: Sozialpolitik in Deutschland.
Historische Entwicklung und internationaler
Vergleich, Opladen 1998, S. 63.

[27]1 Vgl. zu dieser Thematik: Schwoch, R.:
Ein neuer Weg zur Leistungssteigerung der
Betriebe. Unfallverhiitungsbilder in der NS-
Propaganda. In: Kuhn, J.; Gébel, E. (Hrsg.):
Gesundheit als Preis der Arbeit? Gesund-
heitliche und wirtschaftliche Interessen im
historischen Wandel, Frankfurt am Main 2003,
S.79-98.

33


https://forum.dguv.de/ausgabe/1-2024/artikel/geschichte-der-selbstverwaltung-in-der-unfallversicherung-teil-i

	DGUV Forum 3/2024 
	 Agenda
	Geschichte der Selbstverwaltung in der Unfallversicherung (Teil II) 
	Key Facts 
	Autor 
	Unfallversicherung und Selbstverwaltung im Ersten Weltkrieg 
	Weimarer Republik – Selbstverwaltung trifft auf Demokratie 
	Anerkennung der Gewerkschaften 
	Von der Inflation zur Innovation 
	Unfallverhütungspropaganda und Leistungsausdehnung ab 1925 
	Arbeitslosenversicherung 
	Unfallversicherung im Nationalsozialismus 
	Weitere Gesetzgebung und der Zweite Weltkrieg 
	Kontinuität durch die Krisenzeiten? 
	Fußnoten 






